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Beschlussvorlage Nr. BV/0283/15 Datum: 25.08.2016
Az: FD66/AO

Ziele:

Satzung zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Celle vom 18.12.1981 
in der Fassung der Änderung vom 27.11.2014

Beratungsfolge:
Öffentlichkeit Datum  Gremium

Ö 17.09.2015 Ausschuss für Umwelt, Verkehr und technische Dienste
N 22.09.2015 Verwaltungsausschuss
Ö 24.09.2015 Rat der Stadt Celle

Nachrichtlich an folgende(n) Ortsrat/Ortsräte gem. § 3 Abs. 5 Hauptsatzung:
---

Beschlussvorschlag:
Der Rat beschließt die als Anlage 2 beigefügte Satzung zur Änderung der Friedhofsgebüh-
rensatzung.

Sachverhalt:
Gem. § 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und § 5 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) sind für die Inanspruchnahme öf-
fentlicher Einrichtungen der Stadt Celle kostendeckende Gebühren zu erheben. 

Basis der Berechnung der Gebühren 2016 ist das Ergebnis der Betriebsabrechnung 2014. 
Die Gebührenbedarfsrechnung für 2016 ist als Anlage 1 beigefügt.

Der Gebührenbedarfsrechnung für 2016 liegen kalkulierte Personalkostensteigerungen 
(2015 = 2,50 % und 2016 = 2,50 %) zu Grunde. 
Der Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten beträgt rund 60 % und beeinflusst we-
sentlich die Kosten für die Pflege der Friedhofsanlagen. Bei den Sachkosten ist eine Steige-
rung von 0,80 % für 2015 und von 1,50 % für 2016 kalkuliert worden.

Die vergebenen Grabflächen als Maßstab für die Grabplatzgebühren sind weiter rückläufig 
auf Grund des seit Jahren beobachteten und nach wie vor ungebrochenen Trends zu kleine-
ren Gräbern. 
Der Pflegeaufwand dieser nicht mehr für Bestattungen benötigten Freiflächen zur Erhaltung 
eines gepflegten Gesamtbildes wird daher in der Position „Öffentliches Grün“ ausgewiesen 
und ist somit nicht Bestandteil der Gebührenermittlung, sondern wird gebührenneutral im 
allgemeinen Haushalt finanziert.

Gliederung der Vorlage
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IV. Sachverhalt
V. Finanzielle Auswirkungen
VI. Auswirkung für Integration
VII. Mitzeichnung/Stellungnahme
VIII. Anlage/n
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Bei den Grabplatzgebühren ist in einigen Tarifpositionen eine Gebührenerhöhung (Ziff. 1.1 – 
1.9) unvermeidbar. Diese resultieren aus den gärtnerischen Dienstleistungen. Hierzu gehört 
auch die Pflege von nicht in Nutzung genommenen, aber vorgehaltenen Grabstätten. 
Im reinen Dienstleistungsbereich, hier den Ziff. 3.11 - 3.53 sowie 3.71 und 3.72 des Gebüh-
rentarifes zu § 1 der Friedhofsgebührensatzung, bedarf es einer geringen Gebührenanpas-
sung.

Finanzielle Auswirkungen:

Beim Friedhof handelt es sich um eine gebührenfinanzierte Einrichtung.

(Stephan Kassel)
Stadtrat

Anlage/n:
Anlage 1 Gebührenbedarfsrechnung (9 Seiten)
Anlage 2 Satzung (3 Seiten)

Mitzeichnung/Stellungnahme:

(X) FDL 67

(X) FD 20

Kenntnisnahme

(X) Oberbürgermeister



Stadt Celle FD 20
01.09.2015

Anlage 1

Gebührenbedarfsrechnung

Friedhofswesen für 2016

Aufgrund des § 111 NKomVG und des § 5 NKAG sind die Benutzungsgebühren für die
Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen kostendeckend festzulegen.

Grundlagen für die Kostenermittlung der einzelnen Tarifpositionen sind:

1. die Betriebsabrechnung für das Rechnungsjahr 2014,

2. die erwartete Kostenentwicklung für 2015 und 2016:

    - Personalkosten für 2015 2,50% für 2016 2,50%

    - Sachkosten für 2015 0,80% für 2016 1,50%

Die vergebenen Grabflächen als Maßstab für die Grabplatzgebühren sind auf Grund des Trends 
zu kleineren Gräbern weiterhin rückläufig. 

Zusammenhängende Freiflächen, die nicht mehr für Bestattungen benötigt aber zur Erhaltung
eines gepflegten Gesamtbildes unterhalten werden müssen, sind in der Position 
„Öffentliches Grün“ ausgewiesen. Sie sind nicht Bestandteil der Gebührenermittlung und werden 
gebührenneutral durch den allgemeinen Haushalt finanziert.

Bei den Grabplatzgebühren ist in den Tarifpositionen 1.1 – 1.9  eine Gebührenerhöhung in der 
Größenordnung von 6% bis 10% erforderlich. Bei den Tarifpositionen zur Benutzung von 
Friedhofseinrichtungen, wie auch den Dienstleistungen bei Bestattungen, kommt es zu geringen 
Gebührenanpassungen bei den einzelnen Positionen. 
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Stadt Celle FD 20

01.09.2015
Anlage 1

Übersicht über die Grabplatzgebühren 2016

Grabart Nettograbfläche Gebühr für 20 J. bzw 1 Jahr

Tarif Tarif 

m² 2016 2015

Positionen 1.1 bis1.42 = Gebühren für 20 Jahre

1.1 Kindergrab 0,40 242,00 €                229,00 €                   

1.2 Reihengrab 1,80 1.088,00 €             1.030,00 €                

1.3 Urnengrab 1,00 604,00 €                572,00 €                   

1.41 Sarggrab anonym 2.036,00 €             1.927,00 €                

1.42 Urnengrab anonym 624,00 €                592,00 €                   

Positionen 1.5 bis 1.9 = Gebühren für 1 Jahr 1 Jahr

1.5 Urnenwahlgrab 1,44 44,00 €                  42,00 €                     

1.5.1 Urnenwahlgrab 1,44 75,00 €                  69,00 €                     

        halbanonym

1.6 Urnenwahlgrab in bes. Lage 2,25 68,00 €                  65,00 €                     

1.6.1 Urnenwahlgrab in bes. Lage 2,25 117,00 €                107,00 €                   

        halbanonym

1.7 Wahlgrab je Grabstelle 3,00 91,00 €                  86,00 €                     

1.7.1 Wahlgrab je Grabstelle 3,00 156,00 €                142,00 €                   

        halbanonym

1.8 Wahlgrab in bes. Lage je Grabst. 3,75 114,00 €                108,00 €                   

1.8.1 Wahlgrab in bes. Lage je Grabst. 3,75 195,00 €                178,00 €                   

        halbanonym

1.9 Sondergrab je Grabstelle 3,60 109,00 €                103,00 €                   
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Stadt Celle FD 20

01.09.2015
Anlage 1

Kostenzusammenstellung, Gebührenvorschlag und -vergleich Dienstleistungen Bestattung

Kosten 2015

(nur Stadt & Wald) Gebühren- zur Zeit

Tarif Aush.,Verf. Grabfl.Vorber. Gesamtkosten vorschlag gültige Gebühr

Kindergrab

3.11 107,99 €        81,35 €                  189,34 €        190,00 €         192,00 €        

Reihengrab

3.12 269,99 €        90,92 €                  360,90 €        361,00 €         368,00 €        

Wahlgrab

3.21 343,89 €        119,63 €                463,51 €        464,00 €         455,00 €        

jede weitere Stelle zuzgl. 55,51 €                  55,51 €          56,00 €           56,00 €          

Wahlgrab ibL

3.31 468,94 €        148,34 €                617,27 €        618,00 €         605,00 €        

jede weitere Stelle zuzgl. 75,85 €                  75,85 €          76,00 €           76,00 €          

Urnenreihengrab

3.41 58,78 €          47,85 €                  106,63 €        107,00 €         94,00 €          

Urnenwahlgrab

3.42 58,78 €          76,56 €                  135,34 €        136,00 €         123,00 €        

Urnenwahlgrab  ibL

3.43 58,78 €          95,70 €                  154,48 €        155,00 €         142,00 €        

weitere Beis. Wahlgrab

3.51 343,89 €        119,63 €                463,51 €        464,00 €         455,00 €        

weitere Beis. Wahlgrab ibL

3.52 468,94 €        119,63 €                588,56 €        589,00 €         577,00 €        

jede weitere Urnenbeisetzung

3.53 58,78 €          47,85 €                  106,63 €        107,00 €         94,00 €          
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Stadt Celle FD 20
01.09.2015

Anlage 1

Übersicht über die Gebühren 2.1 bis 2.4 Kapellenbenutzung
und Kühlraumbenutzung

Vorschlag der z.Zt. gültiger
Tarif Bezeichnung Verwaltung Tarif

2.1 Kapellenben.
bis 30 Min 308,00 €             310,00 €                

2.2 Kapellenben.
über 30 Min 375,00 €             377,00 €                

2.3 Benutzung d.
kl. Feierr. 123,00 €             124,00 €                

2.4 Benutz. der 
Kühlz. pro Tag 18,10 €               17,20 €                  

Die Kapellennutzungsgebühr beinhaltet eine zweite Nutzung für eine Gedenkfeier innerhalb eines Jahres 
nach der Bestattung.

Gebührenermittlung für das Ausgraben eines Verstorbenen

Vorschlag der z.Zt. gültiger
Tarif Bezeichnung Verwaltung Tarif

3.71 Sarglänge
bis 1 m 230,00 €             230,00 €                

3.72 Sarglänge
über 1 m 1.016,00 €          1.016,00 €             

3.73 Urnen 128,00 €             128,00 €                

Aufgrund einer verschärften Rechtssprechung werden Ausbettungen nurnoch in Ausnahmefällen von der unteren
Gesundheitsbehörde genehmigt.
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Stadt Celle FD 20
01.09.2015

Anlage 1

1. Kostenermittlung der Grabplatzgebühren
Grundlage der Grabplatzgebühren sind die Kosten der Rahmenanlage.

Istkosten Kalk. Kosten Kalk. Kosten
2014 2015 2016

Personalkosten 949.321 €           936.085 €              997.380 €                 
Sachkosten 240.350 €           211.800 €              246.219 €                 
Kalkulatorische Kosten 162.142 €           158.300 €              153.188 €                 

Gesamtkosten 1.351.813 €        1.306.185 €           1.396.788 €              
hiervon öffentliches Grün 222.037 €           326.627 €              330.258 €                 
zusätzlich ausgegliederte
 Belegungsflächen 4,38 €        867 m² 3.630 €                  3.797 €                     
Gebührenrelevante Kosten 1.129.776 €        975.927 €              1.062.733 €              
Kostensteigerungsrate -2,5% 8,9%

Überschuss verpachtete Kapelle 31.449 €-                   
Zinsanteil aus Krematoriumsverkauf 18.874 €-                   
Erstattung für Kriegsopfergräber vom Land 56.000 €-                   
Erbanteil 35.000 €-                   
Gebührenfähige Kosten 921.410 €                 

Nettograbfläche 30.500 m²    Nettograbflächenpreis je m² 30,22 €                     

Nettograbflächenpreis je m² Vorjahr 28,58 €                     

Vorschlag der Verwaltung 30,22 €                     
Abweichung zum Vorjahr 5,74%

2. Kostenermittlung für die Benutzung der Friedhofseinrichtungen
    Abschnitt II des Gebührentarifs

Zu Tarif 2.1, 2.2 und 2.3 Benutzung der Kapelle bis zu 30 Minuten, bzw. über 30 Minuten
und Benutzung des kleinen Feierraums

Die Kapelle auf dem Stadtfriedhof wurde zum 1.4.2001 an einen privaten Betreiber verpachtet.
die Verpachtungserlöse wurden bei der Gebührenermittlung gutgeschrieben.

Kapellennutzung
Istkosten 2014 Kalk. Kosten 2015 Kalk. Kosten 2016

Personalkosten 45.223 €             50.395 €                47.512 €                   
Energiekosten 8.200 €               10.908 €                8.390 €                     
sonst. Sachkosten 15.641 €             22.624 €                16.003 €                   
Kalkulatorische Kosten 23.937 €             22.984 €                22.260 €                   

15.000 €-             20.800 €-                10.000 €-                   
Gesamtkosten 78.001 €             86.110 €                84.165 €                   

Anzahl Trauerfeiern 253 278 273

Kosten je Trauerfeier 308,30 €             309,75 €                308,30 €                   
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Stadt Celle FD 20
01.09.2015

Anlage 1

Kühlraumnutzung
Istkosten 2014 Kalk. Kosten 2015 Kalk. Kosten 2016

Personalkosten 11.320 €             10.329 €                11.893 €                   
Energiekosten 945 €                  1.184 €                  967 €                        
sonst. Sachkosten 1.177 €               4.123 €                  1.204 €                     
Kalkulatorische Kosten 3.336 €               3.257 €                  3.137 €                     

7.000 €-                  7.000 €-                     

Gesamtkosten 16.778 €             11.893 €                10.201 €                   

Nutzungstage 514 690 565

Kosten je Nutzungstag 32,64 €               17,10 €                  18,10 €                     

3. Kostenermittlung für die Dienstleistungen der Friedhofsverwaltung bei Bestattungen
    Abschnitt III des Gebührentarifes

Die Gebührenfindung für das Ausheben und Verfüllen von Kinder- und Reihengräbern 
wurde nach den Kosten des Waldfriedhofes ermittelt (kostengünstigste Basis).

Faktoren der Leistungswertigkeit für das Ausheben und Verfüllen:

Kindergrab 0,4

Reihengrab 1,0

Wahlgrab 1,1

Wahlgrab in besonderer
Lage und Sondergrab 1,5
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Stadt Celle FD 20
01.09.2015

Anlage 1

Kostenermittlung für das Ausheben und Verfüllen eines Sarggrabes

1. Reihengräber

Kosten Waldfriedhof

Istkosten 2014 Kalk. Kosten 2015 Kalk. Kosten 2016

Personalkosten 25.000 €             29.185 €                26.266 €                   
Sachkosten 11.607 €             9.559 €                  11.875 €                   
Kalkulatorische Kosten 266 €                  267 €                     251 €                        

Gesamtkosten 36.873 €             39.011 €                38.392 €                   

Leistungswerte 142,2 140,8 142,2

Kosten je Leistungswert 259,30 €             277,07 €                269,99 €                   

Abweichung zum Vorjahr 6,8% -2,6%

Kosten für eine 
Erdbestattung
 im Kindergrab LW= 0,4 107,99 €                   

Kosten für eine 
Erdbestattung
im Reihengrab LW= 1,0 269,99 €                   

Leistungswerte für Kinder- u. Reihengräber 19,8

2. Wahlgräber

Kosten Waldfriedhof

Erwartungskosten Waldfriedhof 2015 38.392 €                   
abzüglich Kosten Reihengräber 19,8 LW 269,99 €             5.346 €                     
Anteil Wahlgrabarten 33.046 €                   

Stadtfriedhof 

Istkosten 2014 Kalk. Kosten 2015 Kalk. Kosten 2016

Personalkosten 11.261 €             8.785 €                  11.831 €                   
Sachkosten 4.140 €               2.109 €                  4.236 €                     

Gesamtkosten 15.401 €             10.894 €                16.067 €                   
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Stadt Celle FD 20
01.09.2015

Anlage 1

Erwartungskosten für die Wahlgrabarten:
Istkosten 2014 Kalk. Kosten 2015 Kalk. Kosten 2016

Waldfriedhof 31.739 €             31.364 €                33.046 €                   
Stadtfriedhof 15.401 €             10.894 €                16.067 €                   

Gesamtkosten 47.140 €             42.257 €                49.113 €                   

Leistungswerte 157,1 138,7 157,1

Kosten je Leistungswert 300,06 €             304,67 €                312,62 €                   

Abweichung zum Vorjahr 7,92% 2,61%

Kosten je Erdbestattung
 im Wahlgrab LW= 1,1 343,89 €                   

Kosten je Erdbestattung
im Wahlgrab in bes.
Lage LW= 1,5 468,94 €                   

Kostenermittlung für das Ausheben und Verfüllen eines Urnengrabes

Istkosten 2014 Kalk. Kosten 2015 Kalk. Kosten 2016
Personalkosten 24.917 €             24.450 €                26.178 €                   
Sachkosten 2.391 €               2.107 €                  2.446 €                     

Gesamtkosten 27.308 €             26.557 €                28.625 €                   

Urnenbeisetzungen 487 579 487

Kosten je Urnenbeisetzung 56,07 €               45,87 €                  58,78 €                     

Vorschlag der Verwaltung 59,00 €                     
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Stadt Celle FD 20
01.09.2015

Anlage 1

Kostenermittlung für die Grabflächenherstellung

Istkosten 2014 Kalk. Kosten 2015 Kalk. Kosten 2016

Personalkosten 11.965 €             15.555 €                15.336 €                   
Sachkosten 22.790 €             32.719 €                28.447 €                   

Gesamtkosten 34.755 €             48.274 €                43.783 €                   

Leistungswerte 915,0 1.013,8 915,0

Kosten je Leistungswert 37,98 €               47,62 €                  47,85 €                     

Kosten für die Grabflächenherstellung:

Grabart Leistungwert gültiger Tarif Kosten 2016

Kindergrab 1,7 80,95 €                  81,35 €                     

Reihengrab 1,9 90,47 €                  90,92 €                     

1-stelliges Wahlgrab 2,5 119,04 €                119,63 €                   

jede weiter Stelle 1,2 55,24 €                  55,51 €                     

1-stelliges Wahlgrab in bes. Lage* 3,1 147,61 €                148,34 €                   

jede weitere Stelle 1,3 75,85 €                  77,60 €                     

Urnenreihengrab 1,0 47,62 €                  47,85 €                     

Urnenwahlgrab 1,6 76,19 €                  76,56 €                     

Unrnenwahlgrab in bes. Lage 2,0 95,23 €                  95,70 €                     

Wahlgrab Nachbestattung 2,5 119,04 €                119,63 €                   

Wahlgrab in Bes. Lage Nachbest. 2,5 119,04 €                119,63 €                   

jede weitere Urnenbeisetzung 1,0 47,62 €                  47,85 €                     

* Dieser Tarif findet im Bedarfsfall auch Anwendung für die Sondergräber

Die Inanspruchnahme dieser Leistung ist auf Stadt- und Waldfriedhof obligatorisch. Sie wird auf den 
Ortsteilfriedhöfen privat erbracht.
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Anlage 2

Satzung

zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Celle
vom 18.12.1981 in der Fassung der Änderung vom 27.11.2014

Aufgrund der §§ 10, 13, 58 und 111 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) in der Fassung vom 17. Dezember 2010*, (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert 
durch Art. 2 des Gesetzes vom 16.12.2014 (Nds. GVBl. S. 431 und 434) sowie der §§ 2 und 
5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 23. 
Januar 2007 (Nds. GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 18.07.2012 
(Nds. GVBl. S. 279), hat der Rat der Stadt Celle in seiner Sitzung am 24.09.2015 folgende 
Satzung zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung beschlossen:

*Verkündet als Artikel 1 des Gesetzes zur Zusammenfassung und Modernisierung des 
niedersächsischen Kommunalverfassungsrechts vom 17.12.2010.

Artikel I

Der Gebührentarif zu § 1 der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Celle vom 18.12.1981 in 
der Fassung der Änderung vom 27.11.2014 wird folgendermaßen geändert:

Die Nr. 1 erhält folgende Fassung:

1. Grabplatzgebühren Reihengräber für 20 Jahre

1.1 Reihengräber bis 1 m Sarglänge 242,00 €
1.2 Reihengräber über 1 m Sarglänge 1.088,00 €
1.3 Urnenreihengrab 604,00 €
1.4 Grabstellen für anonyme Beisetzungen einschl. 20 jähriger Rasenpflege
1.4.1 Sarggrab (nur Waldfriedhof) 2.036,00 €
1.4.2 Urnengrab (nur Stadtfriedhof) 624,00 €

Wahlgräber pro Jahr:

1.5 Urnenwahlgrab 44,00 €
1.5.1 Urnenwahlgrab halbanonym 75,00 €
1.6 Urnenwahlgrab in bevorzugter Lage 68,00 €
1.6.1 Urnenwahlgrab in bevorzugter Lage halbanonym 117,00 €
1.7 Wahlgrab 91,00 €
1.7.1 Wahlgrab halbanonym 156,00 €
1.8 Wahlgrab in bevorzugter Lage 114,00 €
1.8.1 Wahlgrab in bevorzugter Lage halbanonym 195,00 €
1.9 Sondergrab (nur Friedhöfe Bostel und Lachtehausen) 109,00 €

Die Nr. 2 erhält folgende Fassung:

2. Benutzung der Friedhofseinrichtungen

Die Kapellennutzungsgebühr gem. Ziffer 2.1 bis 2.3 beinhaltet eine weitere Nutzung für 
eine Gedenkfeier innerhalb von 12 Monaten nach der Trauerfeier.

Die Berechnung der Leichen- und Kühlzellen erfolgt je angefangenen Tag. Der  
Einlieferungs-  und  Beisetzungstag  gelten  als ein Tag. 
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2.1 Benutzung der Kapelle bis 30 Min. einschl.
Orgelbenutzung und Sargannahme während 
der Dienstzeiten 308,00 €

2.2 Benutzung der Kapelle über 30 Min. einschl.
Orgelbenutzung und Sargannahme während 
der Dienstzeiten 375,00 €

2.3 Benutzung eines kleinen Feierraumes 123,00 €
2.4 Benutzung der Kühlzelle pro Tag 18,10 €
2.5 Annahme der Auslieferung von Särgen außer-

halb der Arbeitszeit (nur für Stadt- und Wald-
friedhof) 36,00 €

2.6 Ein Sargträger 36,00 €

Die Nr. 3 erhält folgende Fassung:

3. Dienstleistungen der Friedhofsverwaltung bei Bestattungen für alle Friedhöfe

Die Gebühren erhöhen sich um die Kosten, die der Stadt durch die erforderliche 
Hinzuziehung von fachkundigen Gewerbetreibenden entstehen (§ 9 Abs. 1 der 
Friedhofssatzung). Bei Zweitbelegungen können Erschwerniszuschläge nach dem jeweiligen 
Aufwand berechnet werden.

Ausheben und Verfüllen eines Grabes einschl. Grabflächenvorbereitung

Die Grabflächenvorbereitung wird nach den Beisetzungen auf dem Stadt- und Waldfriedhof 
durch die Stadt ausgeführt. Auf den Friedhöfen der Ortsteile müssen die Grabflächen nach 
Beisetzungen durch den Nutzungsberechtigten hergerichtet werden.

3.11 Kindergrab 190,00 €
3.12 Reihengrab 361,00 €
3.21 1 stelliges Wahlgrab 464,00 €

jede weitere Stelle zuzgl. 56,00 €
3.31 1 stelliges Wahlgrab in 

bevorzugter Lage und Sondergrab 618,00 €
jede weitere Stelle zuzgl. 76,00 €

3.41 Urnenreihengrab 107,00 €
3.42 Urnenwahlgrab 136,00 €
3.43 Urnenwahlgrab in bevorzugter Lage 155,00 €
3.51 Jede weitere Erdbestattung in einem

Wahlgrab 464,00 €
3.52 Jede weitere Erdbestattung in einem 

Wahlgrab in bevorz. Lage 589,00 €
3.53 Jede weitere Urnenbeisetzung 107,00 €
3.6 Ausschmücken der Gruft 36,00 €

Ausgraben eines Sarges oder einer Urne

Für die Wiederbeisetzung gelten die Tarife 3.21 - 3.53. Die Überführung bzw. ein eventuell 
benötigter Ersatzbehälter bei Pos. 3.71 und 3.72 sind vom Auftraggeber bei einem 
Bestattungsunternehmen zu bestellen. Für die Überführung für Urnen gelten die Tarife 3.74 
und 3.75.
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3.71 Sarglänge bis 1 m 230,00 €
3.72 Sarglänge über 1 m 1.016,00 €
3.73 Urnen 128,00 €
3.74 Urnentransport innerhalb des Stadtgebietes 16,00 €
3.75 Urnenversand innerhalb Deutschlands 26,00 €

              Auslandsversand nach Aufwand

Die Nr. 4 erhält folgende Fassung:

4. Genehmigungsbebühren

Die Berechnung der Gebühr für die Genehmigung von Grabmalen und Grabeinfassungen 
erfolgt gemäß der nachfolgenden Tabelle:

4.1 Grabmalaufstellung 72,40 €
4.2 Antrag für weitere Inschrift 25,00 €
4.3 Grabeinfassung 36,20 €

Artikel II

Diese Friedhofsgebührenänderungssatzung tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2016 in Kraft.

Celle, den 24.09.2015

(Dirk-Ulrich Mende)
Oberbürgermeister
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